
QUALITÄTSSICHERUNG IN DER KLEBTECHNIK 

Die neue DIN 2304  
und ihr Nutzen für die Praxis 
Moderne Industrie-Klebstoffe sind vielfach Hightech-Produkte, deren fachgerechter Einsatz eine Null-
Fehler-Produktion im Betrieb ermöglicht. Versagen trotzdem Klebungen, ist dieses Verhalten in der Regel 
auf Anwendungsfehler zurückzuführen. Genau hier setzt die DIN 2304 an: Sie regelt die organisatorische 
Qualitätssicherung und sorgt damit für die Beherrschung von Klebprozessen. 

Andreas Groß, Hartwig Lohse

Die Klebtechnik gilt unbestritten 
als eine Schlüsseltechnologie des 
21. Jahrhunderts. Es gibt kaum 

einen Industrie- oder Handwerkszweig, 
in dem sie nicht innovativ eingesetzt 
wird. Deutschland gilt hierbei weltweit 
als Technologieführer. Die volkswirt-
schaftliche Bedeutung der Klebtechnik 
ist inzwischen ebenfalls unstreitig /1/. 

Bei den für den industriellen Einsatz 
bestimmten Produkten der Klebstoffher-
steller handelt es sich um hochwertige 
Qualitätsprodukte, deren Herstellungs-
verfahren im normgerechten Sinn „be-
herrschte“ Prozesse sind. Der – von der 
Planung bis zum geklebten Produkt – 
fachgerechte Einsatz dieser Klebstof-
fe führt i.d.R. zu einer Null-Fehler-Pro-
duktion in der Anwendung. Dem wider-
spricht die Tatsache, dass leider noch zu 

häufig Klebungen nicht die an sie ge-
stellten Anforderungen erfüllen und es 
im Gebrauch zu Ausfällen kommt. Ob-
jektiv betrachtet beruhen etwa 90 % der 
auftretenden Klebfehler auf klebtech-
nischer Unkenntnis. Dieser objektiven 
Tatsache steht gegenüber, dass der An-
wender in seiner subjektiven Wahrneh-
mung natürlich alles richtig gemacht hat 
(Wer macht schon bewusst Fehler?) und 
daher ebenso automatisch wie fälsch-

©
 K

le
bt

ec
hn

ik
 D

r. 
H

ar
tw

ig
 L

oh
se

 e
.K

.

Bild 1: Reihenweises Versagen der Klebverbindungen nach hoher Windbelastung zwischen Solar-Modulen und Aluminium-
Unterkonstruktion infolge gravierender Klebfehler 
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lich die Verantwortung für das Versa-
gen der Klebung dem Produkt „Kleb-
stoff“ zuschreibt: „Da hat der Klebstoff 
schuld!“ (Bild 1).

Genau diesen Widerspruch, dass 
Klebstoffe einerseits eine Null-Fehler-
Produktion ermöglichen und Klebfehler 
andererseits diese verhindern, nimmt 
die „neue“ DIN 2304 „Klebtechnik – 
Qualitätsanforderungen an Klebprozes-
se“ auf: Wenn der wesentliche Grund 
für Klebfehler nicht Klebstofffehler son-
dern Anwendungsfehler sind, muss im 
Bereich der Anwendung nachgebessert 
werden. 

Folglich handelt es sich bei der 
DIN 2304 um eine Anwender-Norm. 
Sie hat zum konkreten Ziel, klebtech-
nische Anwendungsprozesse organi-
satorisch so zu gestalten, dass seitens 
des Anwenders der gesamte Prozess 
von der Idee über die Entwicklung bis 
hin zur Fertigung des geklebten Pro-
dukts im normentechnischen Sinne 
„beherrscht“, also robust und reprodu-
zierbar gestaltet wird. Daneben besteht 
das übergeordnete Ziel der DIN 2304 
darin, das in manchen Bereichen im-
mer noch schlechte Image des Klebens 
zu relativieren und somit durch qualifi-
ziertere Klebstoffanwendungen die An-
wendungsgebiete der Schlüsseltechno-
logie Kleben qualifiziert weiterzuent-
wickeln.

Bei der Schaffung der DIN 2304 
war man sich durchaus der Problema-
tik bewusst, so unterschiedliche Berei-
che wie die industrielle Fertigung ei-
nerseits und z.B. das Handwerk an-
derseits mit einer Norm erschöpfend 
abzudecken. In der industriellen Fer-
tigung gibt es alles, von der Losgröße 
Eins bis zur Großserie mit vielen Tau-
send identischen Teilen. Im Handwerk 
dominiert eher die Kleinserie oder die 
Einzelfertigung. Andererseits ist es 
aber nicht erklärbar, warum hinsicht-
lich der sicheren Haltbarkeit einer Kle-
bung, z.B. an einem serienmäßig gefer-
tigten Bauteil andere Anforderungen 
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Bild 2: DIN 2304 – eine branchenunab hängige Anwendernorm für Klebungen jeglicher Art 
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Bild 3: Kerngedanke der ISO 9001: Beherrschung der Prozesse durch ein 

umfassendes Qualitätsmanagementsystem
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als an eine Einzelanfertigung des glei-
chen Bauteils gestellt werden sollten.

Aus diesem Grund gilt die DIN 2304 
bewusst nicht nur für alle Klebstoff-
klassen – unabhängig von ihren Festig-
keits- und Verformungseigenschaften 
– und Werkstoffkombinationen, son-
dern auch für alle Branchen und jeg-
liche Klebungen (Bild 2), deren Haupt-
funktion in der Übertragung mechani-
scher Lasten besteht. Um trotzdem den 
jeweiligen Besonderheiten gerecht zu 

werden, ist vorgesehen, bei der konkre-
ten Anwendung der Norm spezifische 
Umsetzungshinweise zu erstellen und 
zu dokumentieren. Diese ergänzen die 
DIN 2304 und geben den Betrieben auf 
ihre jeweiligen Belange zugeschnitte-
ne Hilfestellung.

Kerngedanke der ISO 9001 
Die Basis der DIN 2304 bildet die ISO 
9001. Ganz abgesehen davon, dass in 
der Industrie der Ruf der ISO 9001 gelit-

ten hat, ihr Kerngedanke ist und bleibt 
ebenso einfach wie genial: Wenn ein 
Fertigungsschritt oder ein fertiges Pro-
dukt nicht zerstörungsfrei einhundert-
prozentig auf etwaige Fehler geprüft 
werden kann, es sich also um einen so-
genannten „speziellen Prozess“ handelt, 
müssen auf dem Weg zum fertigen Pro-
dukt alle Fehlermöglichkeiten ausge-
schlossen und der Prozess dadurch „be-
herrscht“ werden (Bild 3).

Auf Basis der Prämisse, dass der 
Klebstoff ein Qualitätsprodukt ist, wel-
ches bei fachgerechtem Einsatz von sich 
aus eine Null-Fehler-Produktion ermög-
licht, heißt das nichts anderes, als dass 
auf dem Weg zum fertigen Produkt alle 
Anwendungsfehlermöglichkeiten ausge-
schlossen werden müssen. 

Folglich hat das oft gescholtene 
Qualitätsmanagementsystem (QMS) 
der ISO 9001 vom Grundsatz her zum 
Ziel, Fehlermöglichkeiten in der An-
wendung möglichst auszuschließen. 
„Fehlerprophylaxe“ bei den „speziel-
len Prozessen“ durch Umsetzung des 
QMS heißt die Zauberformel. Speziel-
le Prozesse gemäß ISO 9001 umfassen 
genau die Fertigungsschritte bzw. Pro-
dukte, die eben nicht einhundertpro-
zentig  zerstörungsfrei zu prüfen sind. 
Und wenn etwaige Fehler nicht nachge-
wiesen werden können, müssen sie halt 
vermieden werden.

Ein Gedanke übrigens, der in der im 
Vergleich zum Kleben wesentlich jün-
geren Schweißtechnik längst verinner-
licht ist. Die Schweißtechnik war der ei-
gentliche Grund, den Begriff „spezieller 
Prozess“ zu kreieren und ihn in die ISO 
9001 aufzunehmen.

Qualitätssicherung auf Basis  
der ISO 9001
Abstrakt betrachtet, setzt sich die Qua-
litätssicherung von Prozessen und Pro-
dukten in einem Betrieb aus den Berei-
chen „Technische Qualitätssicherung“ 
und „Organisatorische Qualitätssiche-
rung“ zusammen (Bild 4). 
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Bild 4: ISO 9001 - technische und organisatorische Qualitätssicherung als „Umweg“ zur 
Sicherstellung der Produktqualität bei speziellen Prozessen, weil Qualität nicht zu 100 % 
zerstörungsfrei prüfbar ist 
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Bild 5: Prozessvorgelagerte, -integrierte und -nachgelagerte Qualitätssicherung
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Die „Technische Qualitätssiche-
rung“ dient der Absicherung tech-
nischer Unwägbarkeiten im Prozess 
und umfasst – ob akkreditiert bzw. 
normiert oder nicht – alle Prüftech-
niken, Prüfverfahren, Prüfbedingun-
gen, Versuchsdurchführungen, Pro-
bekörper etc., die prozessvorgelagert, 
prozessintegriert und prozessnachge-
lagert zur Qualitätscharakterisierung 
des Endproduktes herangezogen wer-
den (Bild 5). 

Die „Organisatorische Qualitätssi-
cherung“ dient der Absicherung orga-
nisatorischer  Unwägbarkeiten in der 
Fertigung und bezieht alle qualitäts-
sichernden Normen, Richtlinien, Vor-
gaben und Maßnahmen zur Gestal-
tung und Umsetzung von Prozessen 
und Fertigungsschritten sowie den 
notwendigen personellen, geräte- und 

raumtechnischen und organisatori-
schen Aufbau von Betrieben ein (Kleb-
personal und dessen Verantwortun-
gen, Gestaltung der Räumlichkeiten, 
Gerätetechnik, Beschreibung betrieb-
licher Abläufe und Schnittstellendefi-
nition, Fehlerlenkung, Dokumentati-
on etc.).

Natürlich hat die ISO 9001 ihre 
Grenzen, legt sie doch lediglich die 
Mindestanforderungen an ein Quali-
tätsmanagementsystem (QMS) fest. 
Dieses wird (formal) zertifiziert und 
nicht (fach-)inhaltlich der dahinter-
stehende (Anwendungs-)Prozess. Sie 
legt zwar die Basis der Qualitätssiche-
rung, ist aber als alleiniges Qualitäts-
sicherungsinstrument zu allgemein. 
Sie muss konkretisiert werden, wozu 
es fachspezifischer Regelwerke wie 
z.B. Normen bedarf, die qualifiziert 

die Strukturen einer „Organisation“ – 
also eines klebtechnischen Anwender-
betriebes – hinsichtlich einer fachge-
rechten Technologieanwendung orga-
nisatorisch festlegen.

DIN 2304 – eine Norm für 
Anwender
Genau an dieser Stelle, wo es die ISO 
9001 für die klebtechnische Anwen-
dung zu konkretisieren gilt, setzt die 
neue DIN 2304 „Klebtechnik – Quali-
tätsanforderungen an Klebprozesse“ 
inhaltlich an. Sie legt den im Produkt-
sicherheitsrecht verbindlichen derzei-
tigen Stand der Technik für die Orga-
nisation der fachgerechten Umsetzung 
klebtechnischer Prozesse im Betrieb 
fest und ist dabei branchen- und pro-
duktübergreifend auf die Herstellung 
aller Klebungen mit der Hauptfunkti-

1   Anwendungsbereich: Alle Klebungen, bei denen die Übertragung mechanischer Lasten eine Hauptfunktion darstellt – 

von der Planung über die Fertigung bis zur Instandsetzung/Reparatur

2  Normative Verweisungen

3  Begriffe 

4  Auswahl der klebtechnischen Anforderungen (Sicherheitsanforderungen)

5  Anforderungen an die Prozesskette

5.1  Infrastruktur: Fertigungsumgebung, Ausstattung der Fertigungsstätte, Transport, Infrastruktur, Instandhaltung und  

  Anpassung 

5.2  Personal: Klebaufsicht (KAP)

5.3  Vertragsprüfung 

5.4  Entwicklungsprozess und Konstruktion: Allgemeines, Einteilung in die Stufen,  Anforderungen an  

  Klebverbindungen, Gestaltung von Klebverbindungen, Fügeteile,  Klebstoff, Oberflächenbehandlung, Klebablauf, 

  Nachweisführung 

5.5  Unterauftragsvergabe: Grundsätze, Entscheidung über Unterauftragsvergabe,  Beschaffungsangaben/

  -dokumentation, Lieferantenauswahl und Vertragsverhandlung, Lieferantenmanagement

5.6  Prozessplanung: Einbindung in den Gesamtfertigungsprozess, Arbeitsumgebung,  Arbeitsfolge und 

  Fertigungstechnologie, Planen von Fertigungshilfsmitteln (FHM), Prozessfreigabe

5.7  Lagerung und Logistik (Fügeteile, Kleb- und Klebhilfsstoffe):  Wareneingangskontrolle, Lagerung,  

  innerbetrieblicher Transport

5.8  Fertigung: Vorbereitung, Vorbehandlung, Applikation, Kleben, Verfestigung, Überwachung

5.9  Nacharbeit, Reparatur und (vorbeugende) Instandsetzung 

5.10 Überwachung von Mess-, Prüf-, und Fertigungshilfsmitteln

5.11 Arbeitssicherheit und Umweltschutz

5.12 Qualitätsmanagement

Bild 6: Inhalte der DIN 2304 „Prozesskette Kleben“ (Quelle: Beuth Verlag 2015)
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on der Übertragung mechanischer Las-
ten ausgerichtet.

Ihrer Konkretisierungswirkung 
kommt die DIN 2304 exakt nach, indem 
sie die Anforderungen an eine qualitäts-
gerechte Ausführung von Klebverbin-
dungen entlang der gesamten Prozess-
kette Kleben von der Entwicklung über 
die Fertigung bis zur Instandhaltung 
festschreibt und allgemeine organisato-
rische, vertragliche und fertigungstech-
nische Grundlagen für die Herstellung 
klebtechnischer Verbindungen festlegt 
(Bild 6).  

Neben den im Folgenden weiter er-
läuterten drei Kernelementen der DIN 
2304:

 ● der Klassifizierung der Klebungen 
nach Sicherheitsanforderungen,

 ● der Einsetzung von Klebaufsichts-
personal (KAP),

 ● der Nachweisführung, dass über den 
gesamten Lebenszyklus einer Kleb-
verbindung die auftretenden Bean-
spruchungen stets kleiner als ihre 
Beanspruchbarkeit sind, 

wird – außerhalb der Norm – mit der 
Betriebszertifizierung nach DIN 2304
den Klebstoff verarbeitenden Betrieben 
eine Perspektive eröffnet, die normge-
rechte Qualität ihrer klebtechnischen 
Anwendung nachweisen und dokumen-
tieren zu lassen.

An dieser Stelle sei darauf hinge-
wiesen, dass derartige Kernelemente 
und Betriebszertifizierungen kein No-
vum darstellen. Beispiele dafür sind 
u.a. die DIN 6701 für das Kleben und die 
EN 15085 für das Schweißen, jeweils im 
Schienenfahrzeugbau.

Kernelement 1:  
Klassifizierung der Klebungen
Gemäß DIN 2304 werden grundsätzlich 
alle Klebungen in die Sicherheitsklassen 
S 1 bis S 4 eingeteilt:
S 1 – hohe Sicherheitsanforderungen 
S 2 – mittlere Sicherheitsanforderungen
S 3 – geringe Sicherheitsanforderungen
S 4 – keine Sicherheitsanforderungen

Vereinfacht gesagt erfolgt die Ein-
stufung, die der verantwortliche Kon-
strukteur bzw. Bauteilverantwortliche 
vorzunehmen hat, auf Basis der Fol-
genabschätzung, sollte die Klebung 
versagen. Anders ausgedrückt heißt 
das, die Einstufung der Klebung er-
folgt hinsichtlich potenzieller Auswir-
kungen auf das Versagen der Haupt-
funktion der Übertragung mechani-
scher Lasten, unabhängig von den 
Festigkeits- und Verformungseigen-
schaften des im jeweiligen Fall einge-
setzten Klebstoffs.

Weitere Anforderungen wie z.B. Le-
bensmitteltauglichkeit, Brandschutzbe-
stimmungen, Einhaltung von Emissi-
onsvorschriften und auch hinsichtlich 
der Arbeitssicherheit bei der Ausfüh-
rung der Klebung werden für die Klas-
sifizierung innerhalb dieser Norm nicht 
betrachtet. Hierfür existieren bereits 
andere Normen, Vorschriften und Re-
gelwerke.

Die Sicherheitsanforderungen hin-
sichtlich möglicher Auswirkungen auf 
die o.g. Funktionen sind wie folgt defi-
niert (Quelle: DIN 2304, Beuth Verlag, 
2015):

S1 – Hohe Sicherheitsanforderung
Das Versagen der Klebverbindung 

 ● bedeutet mittel- oder unmittelbar 
eine unabwendbare Gefahr für Leib 
und Leben 

 ● führt zu einem Ausfall der Funktio-
nalität, deren Auswirkungen höchst-
wahrscheinlich eine unabwendbare 
Gefahr für Leib und Leben darstellen.

S2 – Mittlere Sicherheitsanforderung
Das Versagen der Klebverbindung 

 ● kann Leib und Leben gefährden 
 ● führt zu einem Ausfall der Funktio-

nalität, deren Auswirkungen wahr-
scheinlich mit Schäden gegenüber 
Personen oder großen Umweltschä-
den verbunden sind

 ● verursacht einen Ausfall der Funktio-
nalität, deren Auswirkungen höchst-

wahrscheinlich mit weitreichenden 
Vermögensschäden verbunden sind.

S3 – Geringe Sicherheitsanforderung
Das Versagen der Klebverbindung 

 ● führt zu einem Ausfall der Funktio-
nalität, deren Auswirkungen wahr-
scheinlich nicht mit Schäden gegen-
über Personen oder großen Schäden 
an der Umwelt verbunden sind 

 ● führt zu einem Ausfall der Funkti-
onalität, deren Auswirkungen ma-
ximal mit Komfort- oder Leistungs-
einbußen verbunden sind. Bei ei-
nem Ausfall der Funktionalität sind 
die Auswirkungen wahrscheinlich 
nicht mit größeren Vermögensschä-
den verbunden.

S4 – Keine Sicherheitsanforderung
Das Versagen der Klebverbindung 

 ● führt zu einem Ausfall der Funktio-
nalität, deren Auswirkungen unter 
vorhersehbaren Bedingungen nicht 
mit Schäden gegenüber Personen 
oder der Umwelt verbunden sind

 ● führt zu einem Ausfall der Funkti-
onalität, deren Auswirkungen aus-
schließlich mit Komfort- oder Leis-
tungseinbußen verbunden sind

 ● führt zu einem Ausfall der Funkti-
onalität, deren Auswirkungen nicht 
mit größeren Vermögensschäden 
verbunden sind.

Die DIN 2304 ersetzt dabei keine aner-
kannten und bestehenden Regelwerke 
zur bisherigen Klebstoffanwendung. Im 
Zweifelsfall wird grundsätzlich immer 
die höchste geforderte Sicherheitsstufe 
angenommen. 

Kernelement 2: 
Klebaufsichtspersonal (KAP)
Bei dem seitens des Anwenderbetrie-
bes zu benennenden Klebaufsichtsper-
sonal (KAP) handelt es sich um Mitar-
beiter, die im Betrieb Verantwortung 
für die Klebtechnik und damit verbun-
dene Tätigkeiten tragen. Ihre Eignung 
und ihre fachspezifischen Kenntnis-
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se z.B. durch Schulungen, Ausbildung 
und/oder entsprechende Erfahrung 
müssen nachgewiesen werden und do-
kumentiert sein.

Das Klebaufsichtspersonal (KAP) ist 
im Betrieb die zentrale Ansprechstelle 
für alle qualitätsbeeinflussenden Fak-
toren des „speziellen Prozesses“ Kleben 
– von der Planung über die Fertigung 
bis zur Instandhaltung und Reparatur. 
Der Anwenderbetrieb muss gemäß DIN 
2304 ausreichendes und befähigtes Per-
sonal für die genannten Aufgaben vor-
halten und ihre Benennung dokumen-
tieren. Als Nachweis klebspezifischer 
Qualifikation zur Rechtfertigung der 
Benennung als KAP kann in Abhängig-
keit zur Klebungsklassifizierung (erstes 
Kernelement) die berufliche Ausbildung 
(Schreiner, Bodenleger, Maler o.a.) oder 
berufsbegleitende Weiterbildungen her-
angezogen werden.

Kernelement 3: 
Nachweisführung
Dass eine Klebverbindung so zu bemes-
sen ist, dass ihre Beanspruchung stets 
kleiner ist als die Beanspruchbarkeit, ist 
Stand der Technik – nicht nur beim Kle-
ben, sondern bei allen anderen Verbin-
dungstechniken und darüber hinaus. 
Neu im Rahmen der DIN 2304 ist, dass 
dieses unter Mitwirkung des Klebauf-
sichtspersonals (KAP) sichergestellt und 
die Nachweisführung nachvollziehbar 
dokumentiert werden muss. Die Nach-
weisführung selbst kann auf folgenden 
vier Wegen erfolgen:

1. Bemessung
Auf Basis des zu erstellenden Anforde-
rungsprofils wird die Beanspruchung 
durch Versuche, Berechnungen, Stan-
dards, Realdaten oder einer Kombinati-
on daraus ermittelt und dokumentiert. 
Die Beanspruchbarkeit ist versuchstech-
nisch in angemessener Statistik unter 
Berücksichtigung von Alterungen, Test-
medien, Wirkkombinationen u.a. zu er-
mitteln. Dabei ist sicherzustellen, dass 

Laborergebnisse den unter realen Ferti-
gungsbedingungen erreichbaren Ergeb-
nissen entsprechen. Die Versuche können 
an Probekörpern, als Bauteilversuche oder 
am Realteil erfolgen. Realistisch im Bau-
teil auftretende Spannungen und Dehnun-
gen werden für jede Klebverbindung be-
rechnet und mit zulässigen Spannungen 
bzw. zulässigen Dehnungen verglichen. 
Die Datenermittlung muss nachvollzieh-
bar sein und ebenfalls dokumentiert wer-
den. Gleiches gilt für den Vergleich Bean-
spruchung/Beanspruchbarkeit.

2. Bauteilprüfung
Die Bauteilprüfung kann durch Prüfen 
eines Gesamtsystems oder eines Teilsys-
tems unter Realbedingungen oder unter 
Bedingungen, die der Realität nachemp-
funden sind, erfolgen. Hierbei müssen 
die Testbedingungen in Bezug auf ihre 
Wirkung auf die Klebverbindung nach-
weislich eine vergleichbare Wirkung 
auf das Gesamtsystem zeigen. Bei Teil-
system-Prüfungen ist zusätzlich die ge-
genseitige Beeinflussung zwischen Teil-
system und Gesamtsystem zu betrach-
ten und nachzuweisen, dass diese das 
Ergebnis nicht unzulässig verfälscht. 
Ein Versagenskriterium zur Versuchs-
auswertung inklusive eines integrier-
ten Sicherheitsfaktors ist zu definieren. 
Der gesamte Prozess ist nachvollziehbar 
zu dokumentieren.

3. Dokumentierte Erfahrung
Ein Nachweis aufgrund von Erfahrungs-
werten ist grundsätzlich genauso mög-
lich. Dafür ist nachvollziehbar nachzu-
weisen, dass sich die Konstruktion be-
währt hat. Die Übertragbarkeit auf die 
im Betrieb befindliche Klebverbindung 
ist – ebenfalls nachvollziehbar – zu do-
kumentieren.

4. Kombination aus 1. – 3.
Der Nachweis der Kombination oben be-
schriebener Wege stellt sicher, dass alle 
Anforderungen in geeigneter Weise zu 
bewerten sind und dass die einzelnen 

Bestandteile des Nachweises kompatibel 
zueinander sind. Der Prozess ist eben-
falls nachvollziehbar zu dokumentieren.

Perspektive:  
Zertifizierung gemäß DIN 2304 
Grundsätzlich verschafft die DIN 2304 
Anwenderbetrieben die Möglichkeit, 
sich gemäß dieser Norm zertifizieren zu 
lassen. Im Gegensatz zu einer Betriebs-
auditierung, einem Prozessreview oder 
einer Begutachtung verschafft die Zerti-
fizierung nach DIN 2304 dem Betrieb ge-
genüber Auftraggebern den Vertrauens-
vorschuss, Klebungen grundsätzlich wie 
in der DIN 2304 festgelegt, und damit 
nach dem derzeitigen Stand der Tech-
nik, fachgerecht auszuführen. Dies ist 
der grundsätzliche Unterschied zu den 
genannten Audits, Reviews oder Begut-
achtungen, die ohne Zertifizierung ab-
schließen und lediglich Momentaufnah-
men sind. Sie bestätigen, dass am Audit-
termin der Anwenderbetrieb nach DIN 
2304 gearbeitet hat, geben aber defini-
tiv keine Auskunft darüber, was vorher 
geschah oder nachher geschehen wird. 

Dagegen dokumentiert die Betriebs-
zertifizierung nach DIN 2304, dass der 
Anwenderbetrieb sich auch in den Zei-
ten zwischen Erst-Zertifizierung, Über-
wachungsaudit und Re-Zertifizierun-
gen nach den in der DIN 2304 festgeleg-
ten Regularien klebtechnisch arbeitet. 
Dieser fundamentale Unterschied zwi-
schen Auditierung und Zertifizierung 
wiegt umso schwerer, da der Klebstoff-
hersteller im Anwenderbetrieb hinsicht-
lich des fachgerechten Einsatzes seiner 
Produkte keine Entscheidungskompe-
tenz besitzt und lediglich beratend tä-
tig sein kann.

Diese Betriebszertifizierungen, die 
derzeit noch ausschließlich auf zivil-
rechtlicher Basis erfolgen, können von 
Zertifizierungsstellen durchgeführt 
werden, die von der Deutschen Akkredi-
tierungsgesellschaft (DAkkS) nach DIN 
EN ISO 17065 offiziell für Zertifizierun-
gen nach DIN 2304 akkreditiert sind.
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